
Wichtige Informationen zum Mitgliederwesen

1. Übernahme der Mitgliederverwaltung durch die VBS-Geschäftsstelle
Zum 1. Januar 2023 hat die VBS-Geschäftsstelle die Verwaltung des Mitgliederwesens übernommen. Alle Fragen 
rund um die Mitgliedschaft (z. B. Änderung von Adressdaten, Zahlung von Mitgliedsbeiträgen, Veränderungen der 
Mitgliedskategorie, etc.) sind ab sofort bitte direkt an die VBS-Geschäftsstelle zu richten:
Mail: office@vbs.eu
Post: Ohmstraße 7, 97076 Würzburg
Telefon: 0931 / 2092 2394

 Leider gestaltet sich die Datenübernahme aufgrund fehlender Schnittstellen zur bisherigen „selbstgestrickten“   
 Mitgliedersoftware als äußert schwierig. Wir bitten zu entschuldigen, dass die Prozesse aufgrund technischer   
 Hürden noch nicht reibungslos funktionieren!  
 Kontaktieren Sie bei Fragen oder Problemen jederzeit die Geschäftsstelle.

2. Einzug/Fälligkeit der Mitgliedsbeiträge 2023
Ebenfalls begründet durch die Verzögerungen bei der Übernahme der Mitgliederdaten konnte der Mitglieds- 
beitrag 2023 noch nicht erhoben werden. Dort, wo uns eine entsprechende Zustimmung vorliegt, wollen wir  
den Mitgliedsbeitrag Anfang Dezember direkt von Ihrem Konto einziehen. Wir hoffen, dass die Technik bis dahin 
reibungslos funktioniert.

 Sofern uns kein Lastschriftmandat vorliegt, bitten wir Sie (falls noch nicht geschehen) um eigenständige  
 Überweisung des Mitgliedsbeitrags bis spätestens 15.12.2023.

3. Anpassung der Mitgliedsbeiträge
Die Mitgliedsbeiträge des VBS wurden letztmalig mit der Euro-Umstellung angepasst. Aufgrund des sparsamen 
Umgangs mit der Verbandskasse waren Erhöhungen bislang nicht erforderlich.  
Mit den allgemeinen Preissteigerungen einerseits und den Veränderungen im Bezug der blind-sehbehindert  
(siehe unten) müssen wir mit dem Jahr 2024 allerdings Preisanpassungen vornehmen. 
Neu ist insbesondere, dass beim Bezug der blind-sehbehindert als Printfassung ein geringer Aufpreis von jeweils  
8 Euro jährlich auf die jeweilige Preiskategorie fällig wird.

Folgende Tabelle gibt einen Überblick über die bisherige und die neue Staffelung der Mitgliedsbeiträge:

Aktuelle
Mitgliedsbeiträge

Neue 
Mitgliedsbeiträge  
ab 1.1.2024

Aufpreis für
Bezug Printversion
blind-sehbehindert

Ordentliche Mitglieder 60,- Euro 70,- Euro +8,- Euro

Senior:innen/ 
ermäßigt

45, - Euro 50,- Euro +8,- Euro

Student:innen/
Referendar:innen/
Anwärter*innen, etc.

30,- Euro 35,- Euro +8,- Euro

Eheleute/
gleicher Haushalt

60,- + 30,- Euro
bzw. 45,- + 22,50 Euro

70,- + 35,- Euro
bzw. 50,- + 25,- Euro

+8,- Euro

Fördermitgliedschaft 
(Organisationen)

60,- Euro 70,- Euro +8,- Euro
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4. Wahl des Zeitschriftenbezugs ab 2024 (Frist: 15. Dezember 2024)
Ab dem kommenden Jahr gibt es zwei unterschiedliche Möglichkeiten, wie VBS-Mitglieder die blind-sehbehindert 
erhalten:

• per Mail als digitale Fassung
• per Post als gedruckte Fassung

Die Preisgestaltung der neuen Mitgliedsbeiträge stellt dabei einen Mittelweg dar: Mitglieder, die auch zukünftig 
eine Printfassung erhalten möchten, zahlen einen geringen Aufpreis, der die Mehrkosten aber nicht in Gänze  
abfedert.

Sowohl die Bezieher der Printfassung wie auch die ausschließlich digitalen Nutzer:innen erhalten darüber hinaus 
einen Onlinezugang, in welchem (zunächst alle neuen) Ausgaben der blind-sehbehindert eingesehen werden 
können.

WICHTIG: Wir gehen zunächst davon aus, dass Mitglieder die Zeitschrift auch weiterhin als Printversion beziehen 
möchten (entsprechend würde der Aufpreis für den Printbezug fällig).  
Sofern Sie als Mitglied zukünftig ausschließlich ein digitales Heft per Mail erhalten wollen, dann schreiben Sie  
uns bitte eine Mail mit dem Betreff „Zeitschriftenbezug ab 2024“ bis spätestens zum 15. Dezember 2023 an die 
Geschäftsstelle: office@vbs.eu

Die Art und Weise des Zeitschriftenbezugs kann nur einmal jährlich geändert werden. Stichtag ist zukünftig jeweils 
der 1. Dezember für das entsprechende Folgejahr.

5. Pausieren des VBS-Newsletters
Wie Sie sicherlich schon gemerkt haben, pausiert der VBS-Newsletter aktuell. Hintergrund ist auch hier die  
Umstellung der Mitgliederverwaltung. Durch die Digitalisierung im Bereich der blind-sehbehindert ist nun  
allerdings angedacht, den VBS-Newsletter in die jeweilige Ankündigung der neuen Ausgabe unserer Zeitschrift  
zu integrieren. Wir bitten noch um ein wenig Geduld, da die „fundamentalen“ Umstellungen unserer Prozesse 
einiges an Zeit beanspruchen.


